
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1986/10/23 86/02/0081
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.10.1986

Index

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

StVO 1960 §19 Abs7;

Rechtssatz

Durch § 19 Abs 7 StVO soll sichergestellt werden, dass der Wartep:ichtige nicht nur durch den Beginn seines die

Fahrweise des Vorrangberechtigten allenfalls beeinträchtigenden Fahrmanövers (Kreuzen, Einbiegen oder Einordnen),

sondern auch durch die Durchführung dieses Fahrmanövers bis zu seiner Beendigung den Vorrangberechtigten nicht

in der im Abs 7 dargestellten Weise "behindert" (Hinweis auf OGH 11.3.1980, ZVR 1980, 314).
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